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EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG

Funkwerk AG 

Kölleda 

ISIN DE DE000A40ZW05 / WKN A40ZW0 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: FEW082026oHV

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

13. August 2026, um 10:00 Uhr

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 14 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft in 

Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz (AktG) ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Hauptversammlung wird 

für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live im Internet 

über das Aktionärsportal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter

https://funkwerk.com/hauptversammlung/

und dort über den weiterführenden Link zum Aktionärsportal zugänglich ist, übertragen. 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen 

Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinn des Aktiengesetzes ist der Sitz der 

Gesellschaft, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda.
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TAGESORDNUNG

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, 

jeweils zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie 

des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Auf-

sichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist 

damit festgestellt. § 175 Abs. 1 S. 1 AktG sieht vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung 

lediglich zur Entgegennahme vorstehender Unterlagen, nicht aber zur Beschlussfassung 

über diese Unterlagen einzuberufen hat.

Die vorgenannten Unterlagen können über die Internetseite der Gesellschaft unter

https://funkwerk.com/hauptversammlung/

eingesehen und heruntergeladen werden und werden der Hauptversammlung dort eben-

falls zugänglich gemacht.

2.	 Verwendung des Bilanzgewinns	

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe 

von EUR 35.482.992,57 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 pro Aktie 

auf insgesamt 7.837.729 dividendenberechtigte Aktien

EUR 3.918.864,50

Vortrag auf neue Rechnung EUR 31.564.128,07
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Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung zur Hauptversammlung 263.512 eigene 

Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der dividendenberech-

tigten Aktien zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung und dem Tag 

der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein angepasster Vorschlag zur 

Gewinnverwendung bei unveränderter Ausschüttung der Dividende von EUR 0,50 je dividen-

denberechtigter Stückaktie unterbreitet werden, d. h. der dann zum Tag der Hauptversamm-

lung auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag 

wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am 

dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag (d.h. Bankarbeitstag) 

fällig.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter Ziffern 3.1 bis 3.2 genannten 

Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2025 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen:

3.1	 Frau Kerstin Schreiber

3.2	 Herr Dr. Falk Herrmann

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlas-

tung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter Ziffern 4.1 bis 4.4 genannten 

Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 für diesen Zeitraum Entlastung zu 

erteilen.

4.1	 	Herr Lutz Weiler (ab 8. Juli 2025)

4.2	 	Herr Johann Schmid-Davis

4.3	 	Herr Dr. Oliver Maaß

4.4	 Herr Dr.-Ing. Michael Radke (bis 8. Juli 2025)

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlas-

tung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

5.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 

Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer zu wählen..
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6.	 Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Abs. 1 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 17 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und, falls 

gesetzlich erforderlich, den Lagebericht, falls gesetzlich erforderlich, den Konzernabschluss 

und, falls gesetzlich erforderlich, den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 

aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat 

den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzge-

winns machen will. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lage-

bericht, den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie gegebenenfalls den 

Konzernabschluss und gegebenenfalls den Konzernlagebericht zu prüfen. Billigt der Auf-

sichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht der Vorstand oder der 

Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu 

überlassen. Der Aufsichtsrat hat auch über die Billigung des Konzernabschlusses 

zu beschließen.“

7.	 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und 

zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie über eine neue Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Aus-

schluss des Bezugsrechts

Um auch zukünftig im Interesse der Gesellschaft eigene Aktien erwerben zu können, muss 

aufgrund des Delistings die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)	 Aufhebung Ermächtigung

Die von der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie 

zum Ausschluss des Bezugsrechts wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

neuen Ermächtigungsbeschlusses unter Ziff. b) ff. aufgehoben.

b)	 Erwerbsermächtigung

Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben, und zwar bis zum 12. August 2031. 

Dabei gilt, dass auf die durch diese Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit ande-

ren Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat oder noch besitzt, 

oder die ihr gemäß §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 

10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen dürfen.

Die Erwerbsermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals für einen oder 

mehrere Zwecke ausgeübt werden. Der Erwerb kann auch durch von der Gesellschaft im 

Sinne von § 17 AktG abhängige Konzernunternehmen oder durch Dritte für Rechnung der 

Gesellschaft oder für Rechnung von nach § 17 AktG abhängigen Konzernunternehmen der 

Gesellschaft durchgeführt werden.
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c)	 Arten des Erwerbs

Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentli-

chen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.

Bei dem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe eines Kaufangebots ist der maßgebliche Wert der Aktien der Gesellschaft nach übli-

chen Verfahren, etwa anhand eines Gutachtens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/eines 

Wirtschaftsprüfers, zu bestimmen.

Der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den maßgeblichen Wert 

einer Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 

20% unterschreiten („Korridor“).

Der Erwerb eigener Aktien kann gegen Bar- und/oder gegen Sachleistungen erfolgen, sofern 

hierbei der vorgenannte Korridor des höchsten und niedrigsten Gegenwertes eingehalten 

wird. Überschreitet bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen des An-

gebotes, so muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Dabei kann - unter insoweit partiel-

lem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts - der Erwerb nach dem Verhältnis der 

jeweils angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung 

der andienenden Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Ebenso kann 

- ebenfalls unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts - eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener 

oder angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden sowie zur Vermeidung rechneri-

scher Bruchteile von Aktien kaufmännisch gerundet werden. Die nähere Ausgestaltung des 

jeweiligen Erwerbs, insbesondere eines etwaigen öffentlichen Kaufangebots, bestimmt der 

Vorstand.

d)	 Verwendung der erworbenen Aktien

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen erworben werden, zu allen gesetzlich zulässi-

gen Zwecken zu verwenden, insbesondere zu folgenden Zwecken:

aa)	 Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

(§ 53a AktG) wieder über ein Angebot an alle Aktionäre verkauft werden.

bb)	 Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie kön-

nen auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung 

des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbe-

nen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehr-

fach Gebrauch gemacht werden.6



cc)	 Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere 

können sie Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-

men, einschließlich der Erhöhung des bestehenden Anteilsbesitzes, angeboten 

oder gewährt werden. Gegebenenfalls kommt auch eine Einbringung der Beteili-

gung in verbundene Unternehmen der Gesellschaft in Betracht.

dd)	 Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 

Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen 

Unternehmen stehen oder standen, zum Erwerb angeboten oder mit einer Sperr-

frist von nicht weniger als einem Jahr zugesagt bzw. übertragen werden.

ee)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung 

der aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien durch Angebot 

an alle Aktionäre vorzunehmen. Hierbei dürfen jedoch die erworbenen Aktien 

gegen Barzahlung nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen 

Wert von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht um mehr als 5% (ohne Nebenkosten) unterschreitet. Der zusammenge-

nommene, auf die Anzahl der unter dieser Ermächtigung veräußerten Aktien ent-

fallende anteilige Betrag des Grundkapitals zusammen mit dem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von neuen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

aufgrund von etwaigen Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden, darf insgesamt 10 % des Grund-

kapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

e)	 Bezugsrechtsausschluss

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit die Aktien der Gesellschaft gemäß 

den vorstehenden Ermächtigungen nach Ziffer d) cc) bis ee) verwendet werden. Darüber 

hinaus kann der Vorstand im Falle der Veräußerung von Aktien der Gesellschaft im Rahmen 

eines Verkaufsangebots nach Ziffer d) aa) an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen.

f)	 Sonstiges

Von den vorstehenden Ermächtigungen in Ziffer d) kann einmal oder mehrmals, einzeln 

oder gemeinsam, ganz oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen Aktien Gebrauch ge-

macht werden. Die Ermächtigungen unter Ziffer d) erfassen auch die Verwendung von Aktien 

der Gesellschaft, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

erworben wurden.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. 

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung

Um auch zukünftig im Interesse der Gesellschaft eigene Aktien erwerben zu können, muss 

aufgrund des Delistings die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

angepasst werden.

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der 

in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehenen Möglichkeit des Erwerbs und der anschließenden 

Verwendung eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.

Der Erwerb kann mittels eines an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 

durchgeführt werden. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu be-

achten. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot oder der öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe eines Angebots die Anzahl der angedienten bzw. angebotenen Aktien das von der 

Gesellschaft zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, muss der Erwerb nach Quoten 

erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder 

kleiner Teile bis zu maximal 100 Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, die techni-

sche Abwicklung des Erwerbs zu erleichtern.

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet 

werden.

Die Gesellschaft kann die eigenen Aktien im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten 

Angebots wieder veräußern.

Die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung und früherer Ermächtigungsbeschlüsse 

erworbenen eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der 

Hauptversammlung eingezogen werden können. Die Hauptversammlung kann gemäß 

§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Einziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine 

Herabsetzung des Grundkapitals erforderlich wird.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Alternative neben der Einziehung mit Kapital-

herabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 

sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital.

Darüber hinaus sollen eigene Aktien aber auch zu weiteren Zwecken verwendet werden 

können, die rechtlich einen Ausschluss des Bezugsrechts notwendig machen. Das Bezugs-

recht der Aktionäre soll ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die zurückerworbenen 

Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung veräußert, anbietet oder ge-

währt, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich 

der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes.
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Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die Ver-

schaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Aus diesem Grunde soll 

der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, 

um diese in geeigneten Einzelfällen als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszu-

sammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen anbieten zu können. Die Möglichkeit, eigene Aktien anstelle 

oder zusätzlich zu einer Geldzahlung als Gegenleistung bei einem Unternehmenserwerb 

anbieten zu können, kann einen Vorteil beim Wettbewerb um attraktive Erwerbsobjekte 

schaffen und erlaubt die liquiditätsschonende Durchführung von Unternehmenserwerben. 

Solche Entscheidungen müssen typischerweise sehr kurzfristig getroffen werden. Die vor-

geschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Spielraum geben, sich 

bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüssen flexibel 

ausnutzen zu können, ohne zuvor durch Einberufung einer Hauptversammlung eine Kapital-

erhöhung durchzuführen. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass der Vorstand zur Ge-

währung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ermächtigt wird. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von 

der erbetenen Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss 

Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

konkretisieren. Er wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung 

gelangt, dass die Wiederveräußerung oder Überlassung von eigenen Aktien zum Zwecke des 

Unternehmenserwerbs und der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss auch unter Be-

rücksichtigung der Interessen der Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. Der Vorstand wird dabei insbesondere auch sicherstellen, dass bei der Festlegung der 

Bewertungsrelation die Interessen der Aktionäre gewahrt bleiben. Der Aufsichtsrat wird die 

erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener 

Aktien unter Bezugsrechtsausschluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung 

gelangt.

Die eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft weiterhin als Belegschaftsaktien an Arbeit-

nehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG ver-

bundenen Unternehmen ausgegeben werden können. Insbesondere soll für die jeweils 

Berechtigten als zusätzliches Anreizsystem die Möglichkeit geschaffen werden, die Aktien 

der Gesellschaft mit einem angemessenen Abschlag gegenüber dem maßgeblichen Wert 

zu erwerben. Die Aktien sollen hierbei mit einer Sperrfrist von nicht weniger als einem Jahr 

zugesagt bzw. übertragen werden können. Soweit diesen Personen die Aktien im Rahmen 

eines Aktienoptionsprogramms angeboten werden, gilt eine Sperrfrist von vier Jahren. 

Hierzu ist jeweils der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich.

Der Vorstand soll ferner entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der Gesellschaft mit einem auf diesen ent-

fallenden Anteil am Grundkapital von höchstens 10 % mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
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unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen 

Barzahlung zu einem Preis zu veräußern, der den maßgeblichen Wert von Aktien der Gesell-

schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

Die Möglichkeit einer Veräußerung durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse 

der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien beispielsweise 

an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden 

können. Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den 

jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und schnell und flexibel auf günstige 

Situationen reagieren zu können. Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der 

Aktionäre werden gewahrt. Den Aktionären entsteht angesichts dieses geringen Volumens 

kein Nachteil, da die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien 

nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Wert zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich (maximal 5%) unterschreitet.

Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-

schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist außerdem der an-

teilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung durch Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben 

werden. Dabei dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeb-

lichen Wert nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen - unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten -, einen eventuellen Abschlag auf den 

maßgeblichen Wert so niedrig wie möglich zu bemessen. Er wird von der auf § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG gestützten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung 

eigener Aktien nur in der Weise Gebrauch machen, dass - unter Einbeziehung bereits 

bestehender Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsausschluss - die 

in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von insgesamt höchstens 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten wird.

Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen 

eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des 

Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien 

im Wege eines Verkaufsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen.

Im Übrigen wird der Vorstand in der auf die Ausnutzung der Ermächtigung folgenden Haupt-

versammlung über die Einzelheiten ihres Vorgehens berichten.
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WEITERE ANGABEN UND 
HINWEISE ZUR EINBERUFUNG

I.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 8.101.241 auf 

den Namen lautende Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 

Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 8.101.241. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 

Einberufung 263.512 eigenen Aktien.

II.	 Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; passwortgeschützter Internetservice zur 

Hauptversammlung

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 

gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. § 14 Abs. 4 der Satzung als virtuelle Hauptversamm-

lung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Eine 

physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft) am Hauptversammlungsort ist ausgeschlossen.

Die gesamte Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 13. August 2026, ab 10:00 Uhr in 

unserem passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse https://funkwerk.

com/hauptversammlung/ live in Bild und Ton übertragen. Die Übertragung erfolgt vom 

Geschäftssitz der Gesellschaft. Dort wird auch der mit der Niederschrift über die Hauptver-

sammlung beauftragte Notar anwesend sein.

Es können nur diejenigen Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die 

angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich ord-

nungsgemäß angemeldet haben (siehe Ziffer III. „Voraussetzungen für die Teilnahme an 

der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“), oder ihre Bevollmächtigten 

in dem passwortgeschützten Internetservice die Bild- und Tonübertragung der gesamten 

Hauptversammlung verfolgen.
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Darüber hinaus können Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben und im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, persönlich oder durch Bevollmächtigte 

ihr Stimmrecht per elektronischer Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung der von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Den elektronisch zur Versammlung 

zugeschalteten Aktionären und ihren Bevollmächtigten wird in der Hauptversammlung im 

Wege der Videokommunikation das Rede- und Auskunftsrecht sowie das Recht eingeräumt, 

Anträge und Wahlvorschläge zu stellen. Ihnen steht außerdem ein Recht zum Widerspruch 

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation zu. Den 

ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionären und ihren Bevollmäch-

tigten wird ferner das Recht eingeräumt, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen im 

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen.

Um den passwortgeschützten Internetservice nutzen zu können, müssen sich die Aktionäre 

oder ihre Bevollmächtigten mit ihren Zugangsdaten einloggen. Die Zugangsdaten für den 

passwortgeschützten Internetservice, d. h. die Zugangskennung und das Passwort, werden 

den Aktionären, die am 23. Juli 2026, 00:00 Uhr, mit ihrer Anschrift im Aktienregister der 

Gesellschaft eingetragen sind, mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung über-

sandt. Auch Bevollmächtigte der Aktionäre erhalten Zugang zum passwortgeschützten 

Internetservice. Dazu müssen die Aktionäre den durch sie Bevollmächtigten ihre eigenen 

Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice zur Verfügung stellen. Im 

Übrigen bleiben die Regelungen zu Erteilung, Widerruf und Nachweis der Vollmacht (siehe 

dazu nachstehend Ziffer VI „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“) 

unberührt. Auf der Benutzeroberfläche des passwortgeschützten Internetservice erscheinen 

die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte in Form von Schalt-

flächen und Menüs. Weitere Informationen zur Nutzung des passwortgeschützten Internet-

service erhalten die Aktionäre zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversamm-

lung.

Weder die Übertragung der Hauptversammlung noch die elektronische Zuschaltung zur 

Hauptversammlung ermöglichen eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des 

§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

III.	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbeson-

dere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß 

angemeldet haben und die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten 

Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesell-

schaft spätestens bis zum 6. August 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein.

12



Die Anmeldung zur Hauptversammlung kann elektronisch unter Nutzung des passwortge-

schützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft oder in Textform 

(§ 126b BGB) wie nachstehend beschrieben erfolgen:

Anmeldung unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice

Aktionäre können sich bei der Gesellschaft bis zum 6. August 2026, 24:00 Uhr, elektronisch 

unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter https://funkwerk.com/hauptversammlung/ anmelden.

Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice ist eine Zugangsberechtigung er-

forderlich. Aktionären, die am 23. Juli 2026, 00:00 Uhr, mit ihrer Anschrift im Aktienregister 

der Gesellschaft eingetragen sind, werden die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung 

und Passwort) zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung zugesandt. Aktionäre, 

die erst nach dem Beginn des 23. Juli 2026 mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesell-

schaft eingetragen werden, erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung 

keine Einladungsunterlagen und somit auch keine Zugangsdaten für den passwortgeschütz-

ten Internetservice. Sie können aber über die nachfolgend genannten Kontaktmöglichkeiten 

„Anmeldung in Textform“ die Einladungsunterlagen mit den individuellen Zugangsdaten 

(Zugangskennung und Passwort) anfordern.

Anmeldung in Textform

Aktionäre können sich bei der Gesellschaft bis zum 6. August 2026, 24:00 Uhr, auch unter 

einer der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten in Textform (§ 126b BGB) anmelden:

Funkwerk AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: funkwerk2026@aaa-hv.de

Zur Erleichterung der Anmeldung in Textform wird den Aktionären, die am 23. Juli 2026, 

00:00 Uhr, mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen 

mit der Einladung zur Hauptversammlung ein Anmeldeformular übersandt. Dieses Anmel-

deformular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/

hauptversammlung/ zum Download bereit.

Sofern für die Anmeldung nicht das von der Gesellschaft versandte Formular verwendet 

wird, ist durch eindeutige Angaben für eine zweifelsfreie Identifizierung des sich anmelden-

den Aktionärs zu sorgen, zum Beispiel durch die Nennung des vollständigen Namens bzw. 

der vollständigen Firma des Aktionärs, der Anschrift und der Aktionärsnummer.
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IV.	 Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch maßgeblicher Bestandsstichtag

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre 

können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfü-

gen. Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Teilnahme- und 

Stimmrechts, ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. 

Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die in der Zeit vom 7. August 2026 bis ein-

schließlich 13. August 2026 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung 

am 13. August 2026 verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 

(sogenanntes Technical Record Date) ist daher der 6. August 2026, 24:00 Uhr. Erwerber von 

Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 6. August 2026 bei der Gesellschaft einge-

hen, können daher die Aktionärsrechte, insbesondere das Teilnahme und Stimmrecht, aus 

diesen Aktien nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder 

zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben die Aktionärsrechte bis zur 

Umschreibung bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von 

Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher 

gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen.

V.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im 

Wege elektronischer Kommunikation ausüben („elektronische Briefwahl“). Auch hierzu sind 

eine Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft und eine ordnungsgemäße Anmeldung 

erforderlich (siehe hierzu Ziffer III. „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts“).

Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über den passwortgeschütz-

ten Internetservice der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ zugänglich ist, vorgenommen werden.

Die Stimmabgabe sowie deren Änderung oder Widerruf über den passwortgeschützten 

Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse https://funkwerk.com/ 

hauptversammlung/ ist jeweils bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 

13. August 2026 durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung festgelegten 

Zeitpunkt möglich.

Wird bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche 

oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als Ent-

haltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 

Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmab-

gabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur 

Verfügung stehen, insbesondere ist keine Übersendung von Briefwahlstimmen per Post 

möglich.
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VI.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind (siehe hierzu Ziffer III. „Voraussetzungen 

für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“), können 

sich bei der Ausübung ihrer Aktionärsrechte auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen 

Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 

ihrer Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die 

Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen 

zurückzuweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder können elektronisch unter 

Verwendung der Eingabemaske in dem passwortgeschützten Internetservice unter der Inter-

netadresse https://funkwerk.com/hauptversammlung/ erfolgen. Der übermittelte Nachweis 

der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn 

entweder der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärs-

nummer angegeben sind.

Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimm-

rechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so 

können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind. Ein 

Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die 

Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, einer Aktionärsvereini-

gung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 

beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Bevollmächtigte können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im 

Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Nutzung des 

passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 

Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber der 

Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Gleiches gilt für den Widerruf. Ein Formular 

für die Erteilung von Vollmachten wird den am 23. Juli 2026, 00:00 Uhr, mit ihrer Anschrift im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusammen mit dem Einladungs-

schreiben zur Hauptversammlung übersandt. Das entsprechende Formular ist zudem auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/hauptversammlung/ 

zugänglich.

Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; diese muss aber 

ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein Intermediär im Sinne von 

§ 67a Abs. 4 AktG noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonsti-

ge Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird.

15



Erfolgt die Erteilung der Vollmacht, deren Änderung oder ihr Widerruf durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung an eine der folgenden Kontaktmöglich-

keiten gerichtet werden:

Funkwerk AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: funkwerk2026@aaa-hv.de

Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann ebenfalls an eine der vorste-

hend für die Erteilung von Vollmachten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Die Er-

teilung oder der Nachweis der Vollmacht, deren Änderung oder ihr Widerruf durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, sollen aus organisatorischen Gründen der 

Gesellschaft spätestens bis zum 12. August 2026, 24:00 Uhr unter der vorstehend 

angegebenen Postadresse zugehen.

Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, deren Änderung 

oder ihr Widerruf ist unter Verwendung der Eingabemaske auch auf elektronischem Weg 

unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ vor und während der virtuellen Hauptversamm-

lung am 13. August 2026 möglich. Es ist auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor 

in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über den passwortgeschützten Internetservice 

erteilten Vollmacht möglich.

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung ist die Anmeldung form- und fristgerecht nach den 

vorstehenden Bestimmungen (siehe hierzu Ziffer III. „Voraussetzungen für die Teilnahme 

an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) erforderlich. Dies schließt 

– vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen für die Erteilung einer Vollmacht – eine 

Erteilung von Vollmachten nach der Anmeldung nicht aus.

VII.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den 

Weisungen des jeweiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu lassen. Diesen von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht nicht nach eigenem 

Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 

aus und haben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Soweit keine ausdrückliche oder 

eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthalten sich die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenstän-

den der Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Bitte beachten Sie, dass die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung 

16



noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen 

oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit 

Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahr-

nehmen.

Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso 

wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder hat unter Verwendung der 

Eingabemaske über den passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ zu erfolgen. Gleiches gilt für die Änderung oder 

den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen.

Ein Vollmacht- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter wird den am 23. Juli 2026, 00:00 Uhr, mit ihrer Anschrift im Aktienregister der 

Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Haupt-

versammlung übersandt. Das entsprechende Formular steht außerdem auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/hauptversammlung/ zum Download bereit.

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 

die Erteilung von Weisungen, ihre Änderung oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft auf dem Postweg, sollen aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft 

spätestens bis zum 12. August 2026, 24:00 Uhr unter der nachstehend angegebenen 

Postadresse zugehen:

Funkwerk AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: funkwerk2026@aaa-hv.de

Alternativ können die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die Erteilung, die 

Änderung oder der Widerruf von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter spätestens bis zu dem von dem Versammlungsleiter in der virtuellen Haupt-

versammlung am 13. August 2026 festgelegten Zeitpunkt auf elektronischem Weg unter Nut-

zung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ erfolgen. Bis zu einem von dem Versammlungs-

leiter in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2026 festgelegten Zeitpunkt ist 

auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten 

erteilten Vollmacht mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter möglich.

Wir bitten, die Vollmachtserteilung mit den Weisungen zur Abstimmung bevorzugt unter Ver-

wendung des passwortgeschützten Internetservice oder der von der Gesellschaft bereitge-

stellten Vollmachtsformulare zu übermitteln.
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Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist 

die Anmeldung form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich 

(siehe hierzu Ziffer III. „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung des Stimmrechts“).

VIII.	 Ergänzende Regelungen zur Stimmrechtsausübung

Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermitt-

lungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts oder 

zur Erteilung, Änderung oder zum Widerruf von Vollmachten und Weisungen ein, wird nur 

die zuletzt abgegebene Erklärung berücksichtigt. Ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, 

welche der Erklärungen zuletzt abgegeben worden ist, werden diese Erklärungen in folgen-

der Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) passwortgeschützter 

Internetservice, (2) E-Mail und (3) Papierform.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 

dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine zuvor an die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

erteilte Weisung zur Ausübung des Stimmrechts bzw. eine zu diesem Tagesordnungspunkt 

insgesamt per elektronischer Briefwahl abgegebenen Stimme, soweit sie nicht geändert 

oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung bzw. entsprechende Stimmabgabe 

für jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstimmung.

IX.	 Rechte der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 118a Abs. 1, § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 und 1f AktG

a)	 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 278 Abs. 3 AktG in 

Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 

Stückaktien) erreichen, können gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und 

bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen ist schriftlich an die Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft min-

destens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 19. Juli 2026, 24:00 Uhr, 

zugehen. Wir bitten, entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten:

Funkwerk AG 

Vorstand 

Im Funkwerk 5 

99625 Kölleda
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht bereits 

mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-

anzeiger bekannt gemacht. Sie werden den Aktionären außerdem auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://funkwerk.com/hauptversammlung/ unverzüglich zugänglich 

gemacht und gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 AktG mitgeteilt.

b)	 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbin-

dung mit § 126 Abs. 1, § 127, § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, § 130a Abs. 5 Satz 3 AktG

Aktionäre können Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung gemäß 

§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen gemäß 

§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 127 AktG übersenden. Gegenanträge und Wahlvor- 

schläge (nebst etwaiger Begründung) sind ausschließlich an eine der folgenden 

Kontaktmöglichkeiten zu richten:

Funkwerk AG 

Vorstand 

Im Funkwerk 5 

99625 Kölleda 

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: funkwerk2026@aaa-hv.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig, d. h. bis zum 29. Juli 2026, 24:00 Uhr, unter einer der vorstehenden Kontaktmög-

lichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

werden den Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen 

Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/hauptver-

sammlung/ unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 

werden ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlicht.

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung bzw. eines 

Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 126 

Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen absehen. Die 

Begründung braucht beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-

samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag braucht die Gesellschaft nach 

§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 

Satz 5 AktG enthält.
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Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge der 

Aktionäre gelten nach § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 4 AktG (in Verbindung 

mit § 127 Satz 1 AktG) als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Anträgen 

und Wahlvorschlägen können Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 

angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft 

eingetragen sind, das Stimmrecht ausüben. Sofern der den Gegenantrag stellende oder den 

Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß angemeldet und nicht für die 

angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, muss der Gegenan-

trag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden.

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre können gemäß § 118a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 AktG in Verbindung mit § 130a Abs. 5 Satz 3 AktG Anträge und Wahlvorschläge 

auch in der Hauptversammlung im Rahmen ihres Rederechts im Wege der Videokommuni-

kation über den passwortgeschützten Internetservice stellen.

c)	 Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit 

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 

haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 

7. August 2026, 24:00 Uhr, im Wege elektronischer Kommunikation Stellungnahmen zu den 

Gegenständen der Tagesordnung einzureichen.

Stellungnahmen sind der Gesellschaft in Textform im Wege der elektronischen Kommu- 

nikation über den passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ zu übermitteln. Der Umfang einer Stellung- 

nahme darf 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten.

Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär oder Bevollmächtigte damit einverstanden, 

dass die Stellungnahme unter Nennung des Namens im passwortgeschützten Internetser-

vice zugänglich gemacht wird.

Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens vier Tage vor der Versammlung, 

also bis zum 8. August 2026, 24:00 Uhr, den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären und 

ihren Bevollmächtigten unter Nennung des Namens über den passwortgeschützten Inter-

netservice unter der Internetadresse https://funkwerk.com/hauptversammlung/ zugänglich 

machen.

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie verspätet eingereicht werden 

oder die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen oder soweit sich die Gesellschaft durch 

das Zugänglichmachen strafbar machen würde, wenn sie in wesentlichen Punkten offen-

sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthalten oder 

wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 

und sich nicht vertreten lassen wird (§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 130a Abs. 3 Satz 4 

in Verbindung mit § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 6 AktG).
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Anträge und Wahlvorschläge, Fragen, Auskunftsverlangen und Widersprüche gegen Be-

schlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnah-

men werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Insbesondere begründet die 

Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen keine Möglichkeit zur Vorabeinreichung 

von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Das Stellen von Anträgen und das Unterbreiten von 

Wahlvorschlägen (wie vorstehend beschrieben), die Ausübung des Auskunftsrechts (wie 

nachstehend beschrieben) sowie die Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung (wie nachstehend beschrieben) sind ausschließlich auf den in dieser 

Einberufung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich.

d)	 Rederecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit 

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, § 130a Abs. 5 und 6 AktG

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das im Wege der Video-

kommunikation ausgeübt wird. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

AktG (wie vorstehend beschrieben) und Auskunftsverlangen nach § 131 AktG (wie nachste-

hend beschrieben) können Bestandteil des Redebeitrags sein.

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihre Redebeiträge ab Beginn der Haupt- 

versammlung im passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 

https://funkwerk.com/hauptversammlung/ gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren 

anmelden. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung 

in der Hauptversammlung näher erläutern.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 

dem Aktionär bzw. dem Bevollmächtigten und der Gesellschaft in der Hauptversammlung 

und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktions-

fähigkeit der Videokommunikation nicht sichergestellt ist.

Gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 130a Abs. 5 Satz 4, § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG in 

Verbindung mit § 23 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter berech-

tigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann 

dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit (einschließlich der Zeit für 

Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) oder der zusammengenommenen Rede- 

und Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) 

sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 

einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während 

des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen.
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e)	 Auskunftsrecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit 

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, § 131 Abs. 1 und 1f AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 

§ 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung von der Gesellschaft Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Kon-

zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit diese 

Auskunft jeweils zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erfor-

derlich ist. Die Gesellschaft darf die Auskunft unter den in § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung 

mit § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, § 131 Abs. 3 AktG aufgeführten Gründen verweigern.

Das Auskunftsrecht ist ausschließlich in der Hauptversammlung auszuüben. Es ist vorgese-

hen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das Auskunftsrecht in der Hauptver-

sammlung gemäß § 131 Abs. 1f AktG ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also 

im Rahmen der Ausübung des Rederechts (wie vorstehend beschrieben), wahrgenommen 

werden kann. Eine anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder 

sonstigen Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen.

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass ordnungsgemäß an-

gemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen 

Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice gemäß dem dafür vorgese-

henen Verfahren übermitteln können.

Zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können ein Ver-

langen nach § 131 Abs. 5 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über den pass-

wortgeschützten Internetservice gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren übermitteln.

f)	 Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 278 Abs. 3 AktG 

in Verbindung mit § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, § 245 Nr. 1 AktG

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

zur Niederschrift des Notars im Wege elektronischer Kommunikation zu erklären. 

Widerspruch kann vom Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrem Ende über den 

passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse https://funkwerk.com/

hauptversammlung/ gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren erklärt werden.
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X.	 Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft, Angaben zum Datenschutz und 

weitergehende Erläuterungen

Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen sind ab Einberufung auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter

https://funkwerk.com/hauptversammlung/

zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter dersel-

ben Internetadresse bekannt gegeben.

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 

Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Auf dieser Internetseite stehen Ihnen auch Angaben zum Datenschutz, etwaig zu veröffent-

lichende Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen zur Verfügung.

Kölleda, im Juli 2026 

Funkwerk AG 

Der Vorstand
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Funkwerk AG
Im Funkwerk 5 · 99625 Kölleda 
funkwerk.com


